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Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass  – 
aus Gründen der Lesbarkeit – auf  
eine  durchgängige  Nennung der 
männlichen,  weiblichen  und  di-
versen Bezeichnungen verzichtet  
wurde. Selbstverständlich beziehen   
sich alle Texte in gleicher Weise  
auf Männer, Frauen und diverse 
Personen.

Sparpläne in der Kritik 
KZBV warnt vor 10-Punkte-Plan der TK.

BERLIN – Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
übt scharfe Kritik am vorgelegten „10-Punkte-Plan für eine 
Ausgabenwende“ der Techniker Krankenkasse (TK). Die Vor-
schläge, mit denen sich die Kasse an die Politik wendet, 
sehen unter anderem weitreichende Kürzungen bei der zahn-
ärztlichen Versorgung vor. Die KZBV warnt vor schwerwie-
genden Folgen für die Patienten durch ein derart undifferen-
ziertes Spardiktat.

Dazu sagte Martin Hendges, Vorsitzender des Vorstandes 
der KZBV: „Mit ihrem 10-Punkte-Plan proklamiert die Techni-
ker Krankenkasse eine ‚Ausgabenwende‘, wirft dabei jedoch 
völlig undifferenziert alle Bereiche der GKV in einen Topf und 
setzt die Axt pauschal an allen Versorgungszweigen an. Wer 
so etwas ernsthaft fordert, verkennt die Realität und ignoriert, 
dass vom zahnmedizinischen Versorgungsbereich kein Risiko 
für die GKV-Finanzen ausgeht. Im Gegenteil: Unser präventiver 
Versorgungsansatz trägt vielmehr zu stabilen und nachhalti-
gen Finanzen bei. Derart polemische Vorschläge lenken viel-
mehr von den tatsächlichen Herausforderungen ab, denen sich 
das Gesundheitssystem stellen muss.“ 

Fakt ist: Die zahnärztliche Versorgung kann als einziger 
relevanter Versorgungsbereich eine langfristige stabile Aus-
gabenentwicklung aufweisen. Durch den konsequent auf 
Prävention ausgerichteten Versorgungsansatz ist der Anteil 
für vertragszahnärztliche Leistungen an den gesamten GKV-
Leistungsausgaben – trotz Ausweitungen des GKV-Leistungs-
katalogs – über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich 
und seit 2001 um mehr als 30 Prozent gesunken. Im Jahr 2024 
machten zahnärztliche Behandlungen (inklusive Zahnersatz) 

sogar nur noch 5,8 Prozent der GKV-Leistungsaus-
gaben aus. 

„Die Vorschläge der TK gehen allein zulasten 
ihrer Versicherten“, so Hendges weiter, „Die kurz-
sichtigen Sparmaßnahmen des GKV-Finanzstabi-
lisierungsgesetzes für die Jahre 2023 und 2024 
haben die zahnärztliche Versorgung schwer ge-
troffen und sollten eigentlich allen ein mahnendes 
Beispiel sein. Das Gesetz hat die wirtschaftliche 
Belastbarkeit der Praxen bereits auf das Äußerste 
strapaziert und insbesondere der präventionsori-
entierten Parodontitistherapie nachhaltige Schäden 
zugefügt. Erneute kurzsichtige Kostendämpfungs-
maßnahmen nach dem Rasenmäherprinzip wür-
den der GKV selbst mehr schaden als ihr nutzen. 
Für eine zukunftssichere � ächendeckende Versor-

gung benötigen die Zahnarztpraxen vielmehr Pla-
nungssicherheit durch stabile � nanzielle Rahmenbedingungen. 
Auf systemischer Ebene sind vor allem Investitionen in Präven-
tion erforderlich. Hierdurch würden mittel- bis langfristig auch 
die GKV-Finanzen entlastet werden.“ 

In ihrer Agenda Mundgesundheit macht die KZBV hierzu 
konkrete Vorschläge und fordert die Bundesregierung auf, Prä-
vention zum Leitmotiv ihres gesundheitspolitischen Handelns 
zu machen. Diesem folgend sollte insbesondere die präven-
tionsorientierte Parodontitistherapie gesetzlich als Früherken-
nungs- und Vorsorgeleistungen verankert und vollumfänglich 
vergütet werden. 

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung

Elektronische 
Patientenakte 
bleibt ungenutzt
Ärzte und Patienten wenden sich von 
der ePA ab.

MÜNCHEN – Wie die Zeit berichtet, nutzen nur wenige 
gesetzlich Krankenversicherte die elektronische Patienten-
akte (ePA). „Kein Wunder“, � ndet der Präsident der Bay-
erischen Landeszahnärztekammer (BLZK), Dr. Dr. Frank 
Wohl, „denn die Akte hat keinen Mehrwert.“ Bisher 
gebe es nicht einmal einheitliche Kategorien zur Befül-
lung der ePA, wie „Befund“, „Bericht“ oder „Arztbrief“, 
von einer Volltextsuche ganz zu schweigen. Wohl er-
klärt: „Will sich der Arzt ein Bild von den Vorerkran-
kungen seines Patienten machen, muss er sich durch 
einen Wust an PDFs wühlen, die irgendwie bezeichnet 
sein können, zum Beispiel „Dokument17“. Somit ist 
die ePA in ihrer jetzigen Form nichts weiter als ein 
elektronischer Schuhkarton voller Zettel. Smarte Lö-
sungen sehen anders aus. Ob es jemals möglich sein 
wird, Röntgenbilder zu erfassen, ist fraglich. Wenn-
gleich nur wenige Patienten auf ihre Akte zugreifen 
und entscheiden, welche Befunde und Medikationen 
einsehbar sind und welche nicht – was ihr gutes Recht 
ist – kann sich der Arzt nicht auf die Vollständigkeit 
der Daten verlassen. Die Hoffnung, bei Bewusstlosig-
keit könne der Notarzt über die ePA auf die Notfall-
daten des Patienten zugreifen, ist ebenfalls eine Luft-
blase, da es bislang keine mobile Anbindung gibt. Vor 
dem Hintergrund, dass Sicherheitsforscher in den letz-
ten Monaten mehrere Datenschutzlücken bei der ePA 
aufgedeckt haben, ist das Verhältnis zwischen Nutzen 
und Risiko denkbar ungünstig.“ Das Fazit des BLZK-
Präsidenten zur elektronischen Patientenakte: „Keiner 
nutzt sie, weil sie mit dem jetzigen Konzept nutzlos 
ist.“

Zwar haben nur wenige gesetzlich Krankenver-
sicherte der Einrichtung ihrer ePA aktiv widerspro-
chen, doch nach Erhebungen der Zeit wird sie kaum 
angenommen. Demnach haben die elf Allgemeinen 
Ortskrankenkassen (AOK) 25,8 Millionen E-Akten ein-
gerichtet, doch nur 200.000 Versicherte haben eine 
persönliche Gesundheits-ID angelegt, um darauf zu-
zugreifen. Das entspricht weniger als 0,8 Prozent. 
Von den rund elf Millionen ePA der Techniker Kranken-
kasse (TK) sind nur etwa 750.000 im aktiven Gebrauch. 
Auch bei der BARMER werden die rund 7,8 Millionen 
angelegten ePA lediglich von 250.000 Versicherten 
genutzt. 

Quelle: Bayerische Landeszahnärztekammer

Moderne Ausbildung trifft Tradition
Ein Meilenstein für die zahnmedizinische Lehre in Bonn.

BONN – Mit einer feierlichen Zeremonie 
wurde im Juni das neue Lehrgebäude der 
Zahnklinik am Universitätsklinikum Bonn 
(UKB) of� ziell eröffnet. Zahlreiche Gäste 
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
kamen zusammen, um diesen wichtigen 
Schritt für die zahnmedizinische Ausbil-
dung an der Universität Bonn zu feiern. 
Der hochmoderne Neubau, gefördert durch 
das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft, setzt neue Maßstäbe für die Lehre 
in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

„Mit dem neuen Lehrgebäude schaf-
fen wir eine Infrastruktur, die Lehre und 
Forschung auf herausragende Weise mit-
einander verbindet. Es ist ein starkes 
Signal für die Zukunftsfähigkeit der zahn-
medizinischen Ausbildung am Standort 
Bonn“, betonte Prof. Bernd Weber, Dekan 
der Medizinischen Fakultät und kom-
missarischer Vorstandsvorsitzender des 
UKB, in seiner Eröffnungsrede.

Das Gebäude bietet auf über 5.400 
Quadratmetern Raum für innovative Lehr-
formate, darunter digitale und analoge 
Patientensimulationen sowie virtuelle 
3D-Zahnbehandlungen. Die Integration 
dieser modernen Technologien ermög-
licht eine praxisnahe und zukunftsorien-
tierte Ausbildung der Studierenden.

Prof. Michael Hoch, Rektor der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, unterstrich: „Dieses Lehrgebäude 
steht beispielhaft für die Innovations-
kraft der Universität Bonn. Es zeigt, wie 

exzellente Forschung und Lehre gemein-
sam gestaltet und gefördert werden kön-
nen – in einem nachhaltigen, urbanen 
Umfeld.“

Ein besonderer Fokus des Neubaus 
liegt auf der Verbindung zwischen Ge-
schichte und Zukunft: Während der Bau-
arbeiten wurde eine historische Bastions-
mauer entdeckt, die nun dauerhaft doku-
mentiert und in das Lehrgebäudekonzept 
eingebettet ist. Für Prof. Helmut Stark, 
geschäftsführender Direktor des Zen-
trums für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde des UKB, ein Symbol für die Ver-
wurzelung in der Stadt Bonn: „Wir ver-
binden hier Tradition mit Innovation – ein 
Fundament, das unsere Studierenden 
täglich inspiriert.“

Die nachhaltige Bauweise, barriere-
freie Zugänge, begrünte Fassaden und 

zahlreiche Kommunikationszonen im 
Innen- und Außenbereich machen den 
Neubau auch städtebaulich zu einem 
Vorzeigeprojekt. Über 150 Fahrradstell-
plätze und ein Studierendencafé fördern 
zusätzlich die Aufenthaltsqualität und 
das soziale Miteinander auf dem neuen 
Science Campus.

Im Anschluss an die of� zielle Schlüssel-
übergabe konnten sich die Gäste bei Füh-
rungen durch das Gebäude selbst ein Bild 
von den neuen Räumlichkeiten machen.

„Wir sind stolz darauf, mit diesem 
Lehrgebäude einen neuen Standard für 
die zahnmedizinische Ausbildung zu set-
zen – nicht nur in Bonn, sondern bundes-
weit und international“, so Prof. Weber 
abschließend. 

Quelle: Universitätsklinikum Bonn
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Symbolische Schlüsselübergabe im Rahmen der feierlichen Eröffnung des neuen Lehrgebäu-
des der Zahnklinik des Universitätsklinikums Bonn.
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